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Allgemeinverfügung 

des Kreises Nordfriesland 

das Verbot der Nutzung von Nebenwohnungen 

 

1. Die Nutzung einer Nebenwohnung (sogenannte Zweitwohnung) im Sinne des 

Bundesmeldegesetzes ist im gesamten Gebiet des Kreises Nordfriesland untersagt. 

 

2. Hiervon ausgenommen sind die Nutzungen aus zwingenden beruflichen sowie aus ehe-, 

sorge- und betreuungsrechtlichen Gründen nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch. Auf Antrag 

können weitere Ausnahmen für unaufschiebbare Erhaltungs- und Sicherungsmaßnahmen 

zugelassen werden.  

 

3. Personen, die sich bereits in einer Nebenwohnung im Gebiet des Landkreises Nordfriesland 

befinden, haben ihre Rückreise unverzüglich, spätestens bis einschließlich 22.03.2020, 

anzutreten. 

 

4. Die Allgemeinverfügung gilt ab dem Tag nach ihrer Bekanntgabe bis einschließlich 

23.03.2020, 24.00 Uhr. Eine Verlängerung ist möglich. 

 

5. Die Regelungen dieser Allgemeinverfügung sind gemäß § 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 8 lfSG 

sofort vollziehbar. Widerspruch und Klage haben keine aufschiebende Wirkung. 

 

Begründung 

 

Rechtsgrundlage für die getroffenen Maßnahmen ist § 28 Absatz 1 Infektionsschutzgesetz (lfSG). 

Nach Satz 1 hat die zuständige Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen zu treffen, wenn 

Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider festgestellt werden oder 

sich ergibt, dass ein Verstorbener krank, krankheitsverdächtig oder Ausscheider war, soweit und 

solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist. Nach Satz 2 

kann die zuständige Behörde Veranstaltungen einer größeren Anzahl von Menschen beschränken 

oder verbieten und Badeanstalten oder in § 33 genannte Gemeinschaftseinrichtungen oder Teile 

davon schließen; sie kann auch Personen verpflichten, den Ort, an dem sie sich befinden, nicht zu 

verlassen oder von ihr bestimmte Orte nicht zu betreten, bis die notwendigen Schutzmaßnahmen 

durchgeführt worden sind. 

 

Vor dem Hintergrund der sehr dynamischen Verbreitung von Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus 

und Erkrankungen an COVID-19 müssen unverzüglich weitere umfänglich wirksame Maßnahmen zur 

Verzögerung der Ausbreitungsdynamik und zur Unterbrechung von Infektionsketten ergriffen werden. 

Weitreichende effektive Maßnahmen sind dazu dringend notwendig, um im Interesse der Bevölkerung 

und des Gesundheitsschutzes die dauerhafte Aufrechterhaltung des Gesundheitssystems in 

Schleswig-Holstein sicherzustellen. Die großflächige Unterbrechung und Eindämmung des  
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touristischen Reiseverkehrs ergänzt die bereits ergriffenen Maßnahmen und stellt im Kontext der 

übrigen Maßnahmen zur Kontaktreduzierung ein wirksames, angemessenes Vorgehen dar, um das 

Ziel einer Entschleunigung und Unterbrechung der Infektionsketten zu erreichen. Angesichts des 

angestrebten Ziels der Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung für die Gesamtbevölkerung ist 

die Maßnahme auch verhältnismäßig. 

 

Nach den Berichten der Landespolizei und der örtlichen Ordnungsbehörden halten sich viele 

Personen entgegen der Empfehlungen der Landesregierungen in ihren Zweitwohnungen auf. Es steht 

zu befürchten, dass am kommenden Wochenende zahlreiche weitere Personen anreisen werden. 

Dadurch ergibt sich ein erhöhtes Verbreitungsrisiko der Erkrankung. 

 

Die notwendigen und differenzierten Maßnahmen zur Kontaktreduzierung in besonderen Bereichen 

der Gesellschaft dienen der Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des derzeit durch das Influenza-

Geschehen hoch beanspruchten Gesundheitssystems über einen absehbar längeren Zeitraum 

hinaus. Für die stationären und teilstationären Einrichtungen muss dringend der notwendige 

Spielraum geschaffen werden, um die erforderliche Leistungsfähigkeit für die zu erwartenden 

erhöhten Behandlungserfordernisse im Intensivbereich unter Isolierbedingungen für an COVID-19 

Erkrankte zu sichern. 

 

Diese und weitere kontaktreduzierende Maßnahmen tragen in besonderer Weise zum Schutz 

besonders vulnerabler Bevölkerungsgruppen bei. Denn gegen den SARS-CoV-2-Virus steht derzeit 

keine Impfung bereit, und es stehen keine gezielten, spezifischen Behandlungsmethoden zur 

Verfügung. 

 

Daher stellen die kontaktreduzierenden Maßnahmen für die breite Bevölkerung das einzig wirksame 

Mittel zum Schutz der Gesundheit der Allgemeinheit und zur Aufrechterhaltung zentraler 

Infrastrukturen dar. 

 

Die Allgemeinverfügung bis einschließlich 23.03.2020, 24.00 Uhr, befristet. Sie findet ihre Grundlage 

in § 28 Absatz 1Satz 1und 2 lfSG. Zuwiderhandlungen sind daher strafbar nach§ 75 Abs.1 Nr. 1, Abs. 

3 lfSG. 

 

Die Anordnung ist gemäß § 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 8 lfSG sofort vollziehbar. Widerspruch und 

Klage gegen Maßnahmen haben keine aufschiebende Wirkung. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 

erhoben werden. Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 

1. Der Widerspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift beim Kreis Nordfriesland, - Der 

Landrat -, Gesundheitsamt, Damm 8, 25813 Husum erhoben werden. 

2. Der Widerspruch kann auch auf elektronischem Weg erhoben werden durch De-Mail in der 

Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung nach dem De-Mail-Gesetz. Die De-Mail-

Adresse lautet: info@nordfriesland.de-mail.de. 

mailto:info@nordfriesland.de-mail.de
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Gemäß § 80 Abs. 5 der VwGO haben Sie die Möglichkeit, beim Schleswig-Holsteinischen 

Verwaltungsgericht in 24837 Schleswig, Brockdorff-Rantzau-Straße 13, einen Antrag auf 

Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung zu stellen. 

 

Husum, den 20.03.2020  

gez. 

Florian Lorenzen  

Landrat 


